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S42. 601. Auf den Bericht vom 23. März d. Js.
will Ich der Stadtgemeinde Düsseldorf auf Grund des

Gesetzes vom 11. Juni 1874 (Gefetz-Samml. S. 221)

hiermit das Recht verleihen, diejenigen Grundstücke in

den Gemeinden Rath und Lohaufen, welche nach den

unter den Anlagen befindlichen Plänen zur Anlage eines

neuen Exerzierplatzes für die Garnison Düsseldorf in

Aussicht genommen sind, im Wege der Enteignung zu
erwerben.

Berlin, den 3. April 1906.
Wilhelm R.

ggez. v. Einem, v. Beth mann Hollweg.

An den Kriegsminister und den Minister des Innern.

StZ. 602. Auf Ihren Bericht vom 10. März d. Js.
will Ich das anbei zurückerfolgende, von der Genossen¬

schaftsversammlung beschlossene Statut für die Emscher-

genossenschast auf Grund des Z 23 des Gesetzes, betreffend

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut
und zur Abwässerreinigung im Emschergebiete vom 14. Juli

1904 (Gesetz-Sammlung Seite 175), hiermit genehmigen

und zugleich dieser Genossenschaft auf Grund des Gesetzes

vom 11. Juni 1874 (Gesetz-Sammlung Seite 221) das

Recht verleihen, das zur Ausführung ihrer Anlagen er¬

forderliche Grundeigentum im Wege der Enteignung zu
«werben oder dauernd zu beschränken.Berlin, den 19. März 1906.

Wilhelm R.
gegz. Studt. von Podbielski. v. Budde.

von Bethmann-Hollweg. Delbrück.
An die Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiten, des Innern und für Handel und Gewerbe.

Statut
für die Emscher-Genossenschaft.

s 1.Name, Sitz, Mitglieder und Zweck der
Genossenschaft.

I. Durch das Emschergenossenschaftsgesetz vom 14. Juli

Ausgegeben zu Düsseldorf am 12. Mai ISO«.

1904 (G. S. S. 175) ist eine Genossenschaft begründet.

Die Genossenschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes ver¬

pflichtet zur Regelung der Vorflut nach einem einheitlichen

Projekte und zur Abwässerreinigung im Emschergebiete,

sowie zur Unterhaltung und zum Betriebe der ansge

führten Anlagen.II. Diese Genossenschaft führt den Namen „Emscher-
genossenschaft" und hat ihren Sitz in Essen. Ihre Mit-
glieder sind die Kommunalverbände:

Landkreis Hörde,
Landkreis Dortmund,
Stadtkreis Dortmund,

Landkreis Bochum,

Stadtkreis Bochum,
Stadtkreis Witteu,Landkreis Gelsenkirchen,
Stadtkreis Gelsenkirchen,

Landkreis Hattingen,

Landkreis Recklinghausen,

Stadtkreis Recklinghausen,Landkreis Essen,
Stadtkreis Essen,

Stadtkreis Oberhausen,

Landkreis Mülheim a. d. Ruhr,

Stadtkreis Mülheim a. d. Ruhr,

Landkreis Ruhrort,

Stadtkreis Duisburg.

III. Entsteht innerhalb des Gebietes dieser Kreise ein
neuer Land- oder Stadtkreis, so wird er ohne weiteres

Mitglied der Genossenschaft, sofern er ganz oder teilweise

nach der Emscher oder ihren Nebenläufen entwässert.

Das Gleiche gilt in dem Falle, wenn ein Teil des Ge¬
bietes einem anderen Stadt- oder Landkreise einverleibt
wird.

IV. Der am 27. November 1903 landespolizeilich ge¬

nehmigte generelle Entwurf des Wasserbauinspektors
Middeldorf bildet die Grundlage des einheitlichen Bau¬

plans. Dieser Bauplan muß geändert und ergänzt werden,

wenn sich dies zur Erreichung des Genossenschaftszweckes



als erforderlich herausstellt. Die Änderungen und Er¬

gänzungen bedürfen ebenso wie die speziellen Baupläne
der Genehmigung des zuständigen Ministers.

V. Der Genossenschaftsversammlung bleibt vorbehalten,

das Unternehmen über den Rahmen des generellen Bau¬
plans hinaus zu erweitern.

VI. Für die Benutzung und Unterhaltung der genossen¬

schaftlichen Anlagen ist das von der Genossenschaft zu

erlassende Reglement maßgeblich, welches der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde unterliegt.

Rechtsfähigkeit der Genossenschaft.

Die Genossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte

erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und
andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor

Gericht klagen nnd verklagt werden.

...63-
Organiiation der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. die Genossenschaftsversammlung,
2. der Vorstand,

3. die Berufungskommission.
s 4.

Vertretung der Genossen, Zusammensetzung der

Genossenschaftsversammlung.

I. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Abge¬

ordneten, welche von den Kreistagen, in den Stadtkreisen

mit Bürgermeisterverfassung von den Stadtverordneten¬

versammlungen nnd in den Stadtkreisen mit Mogistrats-
versassnng von dem Magistrate und der Stadtverordneten¬

versammlung in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem

Vorsitze des Bürgermeisters auf sechs Jahre zu wählen sind.

Jeder Genosse entsendet mindestens einen Abgeordneten.

Sobald der Jahresbeitrag (Z 10) eines Genossen die

Summe von 15 000 Mark übersteigt, entsendet der Ge¬

nosse einen zweiten und für jeden weiteren oder ange¬
fangenen Betrag von 15 0VV Mark einen weiteren Ab¬
geordneten.

II. Die Anzahl der hiernach zu entsendenden Abge¬
ordneten wird auf Grund des Katasters bestimmt, welches

in dem der Wahlperiode vorangehenden Beitragsjahre
von der Aufsichtsbehörde festgestellt ist.

III. Entsendet ein Genosse zwei Abgeordnete, so muß

der eine beruflich dem Bergbau angehören, der andere

aus den sonstigen Kreis- oder Gemeindeangehörigen ge¬

wählt werden. Bei einer größeren Abgeordnetenzahl sind

die im Z 9 Abs. I genannten Gruppen ihrem Beitrags¬

verhältnis entsprechend sowie die Landwirtschaft tunlichst
zu berücksichtigen.

IV. Für Genossenschastsabgeordnete, welche im Laufe

der Wahlperiode ausscheiden, sind Ersatzwahlen vorzu¬

nehmen, welche bis zum Ablaufe der Wahlperiode des
Ausgeschiedenen Gültigkeit haben.

V. Abwesende Abgeordnete können sich auf Grund

schriftlicher Vollmacht durch anwesende vertreten lassen.

Die Vollmacht ist spätestens 24 Stunden vor Beginn

der Versammlung dem Genossenschastsvorstande zu über¬

reichen. Der Vertreter kann sein Stimmrecht nur ein¬

heitlich für sich und die von ihm vertretenen Abgeordneten
ausüben.

VI. Abgeordnete, welche zur Zeit der Wahl ihren
Wohnsitz im Emschergebiete haben oder Kommunalbeamte

oder Angestellte einer der im Z 9 Abs. I Ziffer 1 und 2

aufgeführten Unternehmungen sind, verlieren ihr Mandat,

wenn sie aus dem Emschergebiete verziehen oder das Amt

oder die Anstellung aufgeben, wofern nicht ausdrücklich
seitens der wählenden Vertretung ein anderes bestimmt
wurde.

VII. Das Mandat erlischt ferner, wenn Umstände ein¬

treten, welche den Abgeordneten gemäß Z 32 des Ge

richtsverfassungsgesetzes zum Amte eines Schöffen unfähig
machen.

VIII. Das Erlöschen des Mandats ist seitens des

Genossen sowohl dem Genossenschastsvorstande wie dem

ausscheidenden Abgeordneten mitzuteilen.

IX. Über Einsprüche gegen die Anwendung dieser Be¬

stimmungen entscheidet die Aufsichtsbehörde der Genossen¬

schaft und auf Beschwerde, die innerhalb 4 Wochen zu

erheben ist, der zuständige Minister unter Ausschluß des
Rechtsweges.

X. Nimmt ein Genosse die Wahl der Abgeordneten

nicht vor, oder kommt die Wahl innerhalb einer auf

Antrag des Genossenschaftsvorstandes von der Aussichts¬

behörde zu bestimmenden Frist nicht zustande, so hat die
Kommunal-Aussichtsbehörde des Genossen die Abgeordneten

zu ernennen. Die Ernennung bleibt so lange in Kraft,

bis eine gültige Wahl zustande gekommen ist.

Berufung, Zuständigkeit und Abstimmung der
G enossenschasts Versammlung.

I. Der Vorsitzende des Vorstandes ist zugleich Vor¬

sitzender der Genossenschaftsversammlung.
II. Die Genossenschaftsversammlung kann den Zeitpunkt

ihres ordentlichen Zusammeutretens im voraus festsetzen.
III. Innerhalb des Zeitraumes, für welchen das Bei

tragskataster (Z 9) aufgestellt wird, soll wenigstens eine
ordentliche Genossenschaftsversammlung stattfinden.

IV. Außerordentliche Genossenschaftsversammlungen sind

einzuberufen:
a) auf Anordnung der Aufsichtsbehörde (Z 13 Abs. III),

d) aus Beschluß des Vorstandes,

o) aus den Antrag von einem Viertel der Abgeordneten
oder von der gemäß Z 4 Abs. I wahlberechtigten Ver¬

tretung eines Genossen.

V. Die Einladungen zu Genossenschaftsversammlungen

erläßt der Vorsitzende des Vorstandes durch Aushändigung

des Einladungsschreibens gegen Empfangsbescheinigung
oder mittels eingeschriebenen Briefes an die Genossen¬

schaftsabgeordneten unter der ihm bekannten Adresse.
Die Einladungen sollen mindestens eine Woche vor der

Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung abgesandt
werden.

VI. Der Genossenschaftsversammlung bleibt vorbehalten:

1. die Festsetzung der Geschäftsordnung für die Genossen¬

schaftsversammlung;

2. die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlen der



Abgeordneten und die Legitimation der Vertreter;
3. die Wahl des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vor¬

sitzenden und der anderen Mitglieder des Vorstandes
und deren Stellvertreter,sowie die Wahl der zu
wählenden Mitglieder der Berusnngskommission und
deren Stellvertreter;

4. die Genehmigungder Grundsätze für die Dienst- und
Anstellungsverhältuisse von Beamten;

5. die Aufnahme von Anleihen;
6. die Festsetzungdes Reglements über die Benutzung

und Unterhaltungder genossenschaftlichen Anlagen;
7. die Festsetzung der Veranlagungsgrundsätze gemäß

Z 9 Abs. VI dieses Statuts;
8. die Bestimmung des Zeitraumes für die Neuaufstellung

des Katasters (Z 9), für die Aufstellung des Haus¬
haltsplanes (Z 8), sowie für die Anberaumung der
ordentlichen Genossenschaftsversammlungen;

9. die Genehmigungdes Haushaltsplanes;
10. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtesdes

Vorstandes; Wahl der Rechnnngsreviforenund deren
Vertreter, sowie Prüfung der Rechnungen und Ent¬
lastung des Vorstandes;

11. die Festsetzung der Entschädigung, welche den Mit¬
gliedern des Vorstandesals Ersatz für ihre Auf¬
wendungen bei der Teilnahmean den Sitzungen
oder für sonstige Mühewaltungen und Arbeiten zu
gewähren ist;

12. die Beschlußfassung über die Erweiterung des gene¬
rellen Bauplanes. (Z 1 Abs. V.)

VII. Über Gegenstände, welche nicht auf der Tages¬
ordnung gestanden haben, darf nur Beschluß gefaßt werden,
wenn keiner der Versammlungsteilnehmerwiderspricht.

VIII. Die Beschlußfassungen der Genossenschaftsver¬
sammlung erfolgen nach Stimmenmehrheitohne Rückficht
ans die Anzahl der Erschienenen;bei Stimmengleichheit
gibt der Vorsitzende den Ausschlag.

IX. Wahlen erfolgen durch Stimmzettel; bei allseitiger
Zustimmung ist die Vornahme einer Wahl durch Zuruf
zulässig. Ergibt der erste Wahlgang keine absolute Mehr¬
heit der abgegebenen Stimmen, so erfolgt eine Stichwahl
unter oenjenigen zwei Personen, welche die meisten
Stimmen auf sich vereinigen. Erforderlichenfalls ent¬
scheidet das Los, wer von mehreren Anwärtern mit
gleicher Stimmenzahlzur Stichwahl zugelassen werden
soll. Ebenso entscheidet das Los, wenn die Stichwahl
Stimmengleichheit ergibt. Über die Beschlüsse der Ge-
uossenschastsversammluug ist ein Protokoll aufzunehmen
und von dem Vorsitzenden sowie zwei von der Versamm¬
lung zu bestimmenden Abgeordnetenzu unterzeichnen.

X. Die Beratungender Genossenschaftsversammlung
sind öffentlich; für Gegenstände, welche sich zur öffent¬
lichen Beratung nicht eignen, kann die Öffentlichkeit aus¬
geschlossen werden.

s 6.
Borstand der Genossenschaft, Wahl der

Vorstandsmitglieder, Berufung von
Vorstandssitzungen.

I. Der Vorstand besteht aus 10 Personen.

H. Neun Vorstandsmitglieder — darunter der Vor¬
sitzende und sein Stellvertreter — sind von der Genossen-
schastsversammlungfür eine sechsjährige Amtsdauer zu
wählen.

III. Außerdem ist der erste Baubcamte der Genossen¬
schaft Mitglied des Vorstandes.

IV. Zu den Verhandlungensoll ein hygienischer Beirat
mit beratender Stimme zugezogen werden, dessen Mit¬
wirkung der Vorstand vertraglich sicherstellen wird,

V. Von den neun gewählten Vorstandsmitgliedern
sollen mindestens drei der Rheinprovinz und mindestens
vier der Provinz Westfalen durch Wohnsitz angehöre».

VI. Jeder der in S 9 Abs. I aufgeführten drei Gruppen
sowie der Landwirtschaft muß mindestensein Vorstands¬
mitglied angehören.

VII. Für jedes gewählte Vorstandsmitglied ist ein
Stellvertreter zu wählen, welcher tunlichst gleichen Voraus¬
setzungen hinsichtlich des Berufes und der provinziellen
Zugehörigkeit entspricht.

VIII. Auf die Beschwerde eines Genossen oder eines
Gcnossenschaftsabgeordneten oder eines Beteiligten (Z 9
Abs. I Ziffer 1—3) kann die Aufsichtsbehörde wegen
Verletzung der Vorschriften des Gesetzes oder dieses
Statutes die Wahl von Vorstandsmitgliedern für un¬
gültig erklären.

IX. Gegen diese Verfügungen ist lediglich die Beschwerde
an den zuständigen Minister binnen zwei Wochen zulässig.

X. Seitens der Aufsichtsbehörden für ungültig erklärte
Wahlen gelten als nicht geschehen. Die Bestimmungen
des § 4 über das Erlöschen des Mandateszur Genossen¬
schaftsversammlungfinden auf Vorstandsmitgliedermit
der Maßgabe Anwendung, daß die Mitteilung hierüber
seitens des Vorstandes an den Ausscheidendenzu er¬
lassen ist.

XI. Alle zwei Jahre — zunächst am 1. April 1908
— scheidet je ein Drittel der gewählten Vorstandsmit¬
glieder aus und wird durch die Genossenschaftsversamm¬
lung neu gewählt. Wiederwahl ist zulässig. In dem
zuerst gewählten Vorstande bestimmt das Los die Reihen¬
folge des Ausscheidens. Ausscheidendebleiben in allen
Fällen in Tätigkeit bis gültige Ersatzwahlen erfolgt sind.

XII. Für Vorstandsmitglieder, welche im Laufe der
Wahlperiodeausscheiden, haben Ersatzwahlendurch die
nächste ordentliche Genossenschaftsversammlung stattzu¬
finden. Ersatzwahlen haben nur bis zum Ablaufe der
Wahlperiode des Ausgeschiedenen Gültigkeit.

XIII. Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokollans
zunehmen und durch den Vorsitzenden und ein Vorstands
Mitglied zu unterzeichnen.XIV. Der Vorstand tritt zusammen, wenn es der Vor¬
sitzende für erforderlich hält, oder drei Vorstandsmitglieder
schriftlich beantragen.

XV. Die Einladungenzu den Vorstandssitzungen werden
von dem Vorsitzenden schriftlich und tunlichst unter Mit¬
teilung der Tagesordnungerlassen. Der Vorstand ist
bei Anwesenheit von mindestens sechs Personen beschluß
fähig. Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
ist der Vorstand beschlußfähig, wenn er zum zweiten Male



wegen desselben Gegenstandes znsammcnberufen ist. Bei
der wiederholten Einladung muß hervorgehoben sein,

daß die Beschlußfassung ohne Rücksicht auf die Anzahl
der Erscheinenden verbindlich sei.

XVI. Der Vorstand beschließt nach Stimmenmehrheit

der Erschienenen; bei Stimmengleichheit gibt der Vor¬

sitzende den Ausschlag.
s 7-

Obliegenheiten des Vorstandes,

Geschäftsordnung, Kommissionen.
I. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich

und außergerichtlich; seiue Legitimation wird durch eine

Bescheinigung der Aufsichtsbehörde geführt. Er erledigt

sämtliche Geschäfte der Genossenschaft, welche nicht aus¬

drücklich der Genossenschastsversammlung vorbehalten sind,

hat die Vorlagen an die Genossenschaftsversammlung vor¬

zubereiten und deren Beschlüsse auszuführen; insbesondere

den Haushaltsplan zu entwerfen sowie Rechenschaftsbericht

zu erstatten.

II. Die Anstellung der Genosseuschaftsbeamten einschließ¬

lich des ersten Baubeamten liegt dem Vorstande ob.

III. Schriftliche Erklärungen des Vorstandes, welche

die Genossenschaft verpflichten sollen, sind von dem Vor¬

sitzenden und einem anderen Mitgliede zu unterzeichnen.
Im übrigen vertritt der Vorsitzende die Genossenschaft
nach außen und leitet die Geschäfte, er ist der Dienst-

Vorgesetzte aller Genossenschaftsbeamten einschließlich des
dem Vorstande angehörigen ersten Baubeamten.

IV. Der Vorstand erläßt eine Geschäftsordnung; ferner

ein Reglement für die Anstellnngs- und Dienstverhältnisse

der Gcnossenschastsbeamten und Bestimmungen über das
Kassen- und Rechnungswesen.

V. Durch die Geschäftsordnung ist die Ersatzstellvertre¬

tung für den Fall gleichzeitiger Behinderung des Vor¬

sitzenden und feines Stellvertreters zu regeln.

VI. Der Vorstand kaun für die Ausführung und Be¬

arbeitung einzelner Angelegenheiten Kommissionen ernennen

und deren Befugnisse durch die Geschäftsordnung regeln.
VII. Die Kommissionen unterstehen der Aufsicht des

Vorstandes und sind an dessen Anweisungen gebunden.
8 8-

Haushaltsplan, Bauerneuerungssonds.

I. Über die Einnahmen und Ausgaben der Genossen¬

schaft hat der Vorstand für die seitens der Genossen¬
schastsversammlung festgesetzten Zeitabschnitte (Z 5 Abs. VI

Ziffer 8) einen Haushaltsplan aufzustellen.

II. Die durch Einnahme nicht gedeckten Ausgaben

bilden eine Genossenschaftslast, die durch Beiträge zu

decken ist. Zu den im Haushaltsplane vorzusehenden

ordentlichen Ausgaben gehören neben den Aufwendungen

für laufende Unterhaltung und den Betrieb der genossen¬

schaftlichen Anlagen sowie der Verzinsung und ange¬

messenen Tilgung von Anleihen regelmäßig Beiträge zum
Bauerueuerungs- und Hilfsfonds.

III. Der Bauernernngs- und Hilfsfonds ist zur Deckung

unvorhergesehener Ausgaben, namentlich zur Ausbesserung

elementarer Schäden bestimmt. Bei jeder Inanspruch¬

nahme dieses Fonds hat der Vorstand der nächsten

Genossenschastsversammlung über die Gründe und die Art

der Verwendung Rechenschaft zu geben. Der Fonds soll

allmählich mindestens auf die Höhe einer Jahresumlage
— nach dem Durchschnitt der drei letzten Jahre berechnet
— gebracht und in jederzeit realisierbaren Werten an¬
gelegt werden.

s 9.

Aufstellung des Katasters, Veranlagung
der Beteiligten.

I. Der Genossenschaftsvorstand hat ein Kataster auf¬

zustellen. In diesem sind die Beteiligten mit Beiträgen
zu den Genossenschaftslasten zu veranlagen. Als Be¬

teiligte in diesem Sinne kommen in Betracht
1. Bergwerke,

2. andere gewerbliche Unternehmen, Eisenbahnen und
sonstige Anlagen,

3. Gemeinden.

N. Die Veranlagung erfolgt durch den Genossenschafts¬

vorstand getrennt für den Hauptvorfluter und die Neben¬

läufe. Die Emscher von der Quelle bis zum früheren
Hörder Mühlenstau und die alte Emscher von Ober¬

hausen bis zur Mündung gelten als Nebenläufe. Bei

der Veranlagung sind einerseits die durch den Veran¬

lagten in dem Emschergebiete herbeigeführten Schädigungen,

andererseits die durch die Ausführung, die Unterhaltung

und den Betrieb der genossenschaftlichen Anlagen zu er¬

wartenden mittelbaren und unmittelbaren Vorteile zu
berücksichtigen.

III. Die in Absatz I zu 2 genannten Beteiligten sind

nur dann in das Kataster aufzunehmen, wenn sie zu

einem jährlichen Mindestbeitragsatze von 5000 M. ver¬
anlagt werden können. Ist dies nicht der Fall, so sind

die von ihnen verursachten Schädigungen und die ihnen

entstehenden Vorteile bei der Veranlagung derjenigen Ge¬

meinden zu berücksichtigen, in deren Bezirke sie belegen sind.

IV. Das Kataster ist in regelmäßigen Zwischenräumen,

welche von der Genossenschastsversammlung festzusetzen

sind und nicht über sechs Jahre betragen dürfen, neu

aufzustellen. Während der ersten fünf Jahre hat eine

jährliche Ausstellung des Katasters zu erfolgen.

V. Neue Anlagen der zu 1 und 2 erwähnten Art sowie

wesentliche Umänderungen, welche eine Erhöhung der

Genossenschaftsbeiträge um mehr als ein Viertel recht¬

fertigen, werden durch Katasternachträge besonders ver¬

anlagt und von dem der Betriebseröffnung folgenden

Quartalsersten herangezogen.

VI. Nach Verlauf der ersten fünf Jahre soll die Ge¬

nossenschastsversammlung beschließen, ob die Grundsätze

der Veranlagung durch ein Reglement festzusetzen sind.

Dieses Reglement bedarf der Genehmigung der Auf¬

sichtsbehörde.
s 10.

Offeulegung des Katasters, Erledigung von

Einsprüchen, Festsetzung und Einziehung der

Beiträge der Genossen und Mitteilung an die

Veranlagten.

I. Das Kataster ist nebst den erforderlichen Er¬

läuterungen offen zu legen. Der Genossenschaftsvorstand



hat unter der Angabe, wo und während welcher Zeit
das Kataster zur Einsicht offen liegt, bekannt zu machen,
daß Einsprüche gegen das Kataster binnen einer bestimmt
zu bezeichnenden Frist von mindestens vier Wochen bei
dem Genossenschaftsvorstande schriftlich anzubringen sind.

il. Außerdem soll ein Abdruck des Katasters den Ge¬
nossen und sämtlichen in dem Kataster Veranlagten mit¬
geteilt werden.

III. Die eingegangenen Einsprüche sind vom Genossen-
schaftsvorstande nach Ablauf der Frist zu entscheiden.

IV. Der Vorstand berichtigt erforderlichenfalls das
Kataster und teilt seine mit Gründen zu versehenden
Entscheidungen deu Widersprechenden mit.

V. Der Genossenschaftsvorstand ist befugt, über die
erhobenen Einsprüche mündlich oder schriftlich zu ver¬
handeln.

VI. Für den Fall einer Berichtigung des Katasters
ist das letztere nochmals während einer mindestens vier¬
zehntägigen Frist offenzulegen.

VII. Nach Erledigung der Einsprüche und der Offen-
leguug ist das Kataster der Aufsichtsbehörde der Genossen¬
schaft zur Festsetzung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde
hat sich bei Festsetzung des Katasters auf die Prüfung
zu beschränken, ob bei seiner Aufstellung die in dem
Gesetze und diesem Statute gegebenen Formvorschriften
erfüllt sind.

Vill. Von dem Genossenschaftsvorstande sind die fest¬
gestellten Beiträge kreisweise zusammenzustellen und den
Genossen mitzuteilen (Jahresbeitragdes Genossen).

IX. Die von dem Genossenschaftsvorstande festgestellten
Jahresbeiträge der Genossen sind von ihnen in viertel¬
jährlichen Beträgen in der ersten Hälfte des zweiten
Monats eines jeden Vierteljahresan die Kasse der
Genossenschaftabzuführen.

X. Wird der Beitrag eines Genossen infolge eines
Ausfalls bei der Einziehungoder infolge von Rechts¬
mitteln ermäßigt, so ist ihm der betreffende Betrag ohne
Zinsen ans den nächsten Jahresbeitraganzurechnen.

XI. Die Genossen haben die von dem Genossenschafts¬
vorstande veranlagten Beiträge den Veranlagten schriftlich
mitzuteilen und von ihnen einzuziehen.

XII. Die von den im Z 9 Abs. 1 unter Ziffer 1 und 2
genannten Veranlagten einzuziehenden Beiträge gelten als
eine gemeine öffentliche Last und sind in vierteljährlichen
Raten in der ersten Hälfte des zweiten Monats eines jeden
Vierteljahres zu bezahlen. Sie unterliegen der Beitrei¬
bung im Verwaltnngszwangsverfahcen.Die Beitreibung
kann auch gegen die Pächter und sonstigen Nutzungsbe¬
rechtigten, vorbehaltlich ihres Regresses gegen die eigentlich
Verpflichteten, gerichtet werden.

XIII. Die auf die Gemeinden veranlagten Beiträge sind
ebenfalls innerhalb der vorbenannten Frist zu bezahlen.
Auf sie finden die Bestimmungender ZZ 9 und 20 des
Kommnnalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G. S.
S. 152) mit der Maßgabe Auwendung,daß die im Z
9 Abs. I unter der Ziffer 1 und 2 genannten Veran¬
lagten wegen des ihnen aus den Genossenschaftslastener¬
wachsenden mittelbaren und unmittelbarenVorteils nicht

mehr mit kommunalenBeiträgen oder Vorausleistungen
belegt werden dürfen.

s 11.
Berufung gegen die Veranlagung, Zusammen¬

setzung der Berusuugskommissiou.
I. Dem gemäß § 9 Veranlagten steht innerhalb vier

Wochen nach Mitteilung der Veranlagung(Z 10 Abs.
XI) die Berufung an die Berufungskommission zu.

II. Die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge wird
durch die Berufung nicht aufgehalten.

III. Die Berufungskommission befiehl:
1. aus einem von der Aussichtsbehördeder Genossenschaft

zu ernennendenStaatsbeamten, der den Vorsitz führt
und keinem der beteiligten Kreisen durch Wohnsitz,
Grundbesitz oder Gewerbebetriebangehören darf;

2. aus einem von dem Oberbergamtezu Dortmund zu
bezeichnenden Mitgliede des Oberbergamtes;

3. ans einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmeudeu
Meliorationsbaubeamten;

4. aus sechs von der Genosscnschaftsversammluugsür eine
sechsjährige Amtsdauer zu wählendenMitgliedern,
welche nicht Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes
sein dürfen und von denen mindestens zwei den Kreis¬
oder Gemeindevertretungen,zwei beruflich dem Berg¬
bau und eines beruflich der Landwirtschaft angehören
müssen. Zugleich sollen von ihnen mindestens je 2
der Rheinprovinzund der Provinz Westfalen angehören.
IV. Für die unter 1 und 3 genannten Mitglieder hat

die Aufsichtsbehörde, für das Mitglied zu 2 das Ober¬
bergamt eiueu oder mehrere Stellvertreter zu ernennen.
Für jedes der nnter 4 genannten Mitglieder ist für die
gleiche Amtsdauer von der Gmofsenschaftsversammlung
ein Stellvertreter zu erwählen.

V. Die Vorschriften im Z ö dieses Statuts über An¬
fechtung der Wahl sowie über den Verlust des Mandates
von Vorstandsmitgliedernsowie über die Reihenfolge des
Ausscheidens der Gewählten und die Dauer der Ersatz¬
wahlen finden auch auf die gewählten Mitglieder der
BerufungskommissionAnwendung.Sie können wegen
gröblicher Verletzung der ihnen als Mitglieder der Be¬
rufungskommission obliegendenPflichten auf Antrag des
Vorstandes durch Beschluß der Aufsichtsbehördeihres
Amtes enthoben werden. Gegen den Beschluß ist die
Beschwerde, welche innerhalb 4 Wochen anzubringenist,
an den zuständigen Minister zulässig.

VI. Für den Fall gleichzeitiger Behinderungeines
Mitgliedes und seines Stellvertreters hat die Berufungs-
kommission durch Beschluß die Ersatzstellvertretungaus
der Zahl der übrigen gewähltenStellvertreter im voraus
unter Berücksichtigung der Berufsstellungen festzustellen.

s 12.Verfahren in der Berufungskommission.
I. Die gewählten Mitglieder der Berufungskommission

und deren Stellvertreter werden durch deu Vorsitzenden
der Berufungskommission verpflichtet.

II. Die Vorschriften über Ausschließungund Ableh¬
nung von Gerichtspersonen (Z 41—48 der Zivilprozeß¬
ordnung) finden mit der Maßgabe entsprechendeAn-



Wendung, daß anstelle des im Jnstanzenzuge höheren

Gerichtes die Aussichtsbehörde der Genossenschaft tritt.
III. Die Berufungskommission ist beschlußfähig, wenn

mit Einschluß des Vorsitzenden 7 Mitglieder anwesend
sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit ge¬

faßt; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor¬

sitzenden den Ausschlag.

IV. Die Sitzungen der Bernfungskommission finden

am Sitze der Genossenschaft statt. Die Berufungskommis¬
sion kann beschließen, Sitzungen an einem anderen Orte

abzuhalten. Auf Verlangen des Vorsitzenden der Be-

rnsungskommission ist jeder Genosse verpflichtet, am Sitze

seiner Verwaltung unentgeltlich ein Sitzungslokal bereit
zu stellen. Die Verhandlungen sind öffentlich.

V. Das Verfahren vor der Berufungskommission hat

der zuständige Minister durch ein Reglement zu regeln.
VI. Die Berufungskommission ist befugt, den Genossen¬

schaftsvorstand zu hören und über die Berufung mündlich
oder schriftlich zu verhandeln. Sie kann die Akten der

Genossenschaft einsehen, von den Genossenschaftsbeamten

Aufklärung fordern und sie zur Unterstützung bei den

Arbeiten des Berufungsgeschäfts heranziehen. Die er¬
gehenden Entscheidungen der Berufungskommission sind mit

Gründen zu versehen und denjenigen mitzuteilen, die Be¬

rufung eingelegt haben. Die.Entscheidungen sind endgültig.

VII. Die Kosten der Veranlagung und Berufung sind
von der Genossenschaft zu tragen.

VIII. Die Berufungskommission kann die Kosten des

Bcrnfungsverfahrens ganz oder teilweise den Veranlagten

auferlegen. In diesem Falle unterliegen die Kosten der

Beitreibung im Verwaltungszwangsversahren. Die Bei¬
treibung liegt den Genossen ob.

IX. Die Mitglieder der Berufungskommission liqui¬

dieren Reisekosten und Tagegelder nach Maßgabe der

für Staatsbeamte der IV. Rangklasse bestehenden Vor¬

schriften. Die den Mitgliedern der Berufungskommission

außerdem zu gewährende Entschädigung wird durch den

Vorstand im voraus festgesetzt und ist so zu bemessen,
daß sie eine angemessene Vergütung für die besondere Ar¬
beitsleistung gewährt.

s,13-

Verhältnis zu den Staatsbehörden.

I. Die für das Genossenschaftsgebiet zuständigen Ober-

Präsidenten und Regierungs-Präsidenten sind befugt, an

den Genossenschaftsversammluttgen und Vorstandssitzungen
in Begleitung der ihnen beigegebenen Beamten mit be¬

ratender Stimme teilzunehmen oder sich vertreten zu

lassen. Die gleiche Befugnis steht dem Oberbergamte

zu. Diese Behörden sind daher seitens des Vorsitzenden

zu allen Sitzungen einzuladen und erhalten tunlichst Ab¬
schrift der Tagesordnungen nebst sonstigen Vorlagen so¬

wie der Protokolle, Haushaltspläne und Rechenschafts¬
berichte.

II. Die Genossenschaft ist der Aufsicht des Staates

unterworfen. Die Aufsicht wird von einem durch den

zuständigen Minister zu bestimmenden Ober-Präsidenten,
in der Beschwerdcinstanz von dem zuständigen Minister
ausgeübt.

III. Die Aufsicht ist darauf beschränkt, daß die Ange¬
legenheiten der Genossenschaft in Übereinstimmung mit

dem Statut und den Gesetzen verwaltet werden. Ans

Anordnung der Aufsichtsbehörde hat der Vorsitzende die
Genossenschaftsversammlung einzuberufen (Z 5 Abs. IV

zu a dieses Statuts). Kommt der Vorsitzende der An¬

ordnung innerhalb der gestellten Frist nicht nach, so
kann die Aufsichtsbehörde einen Kommissar mit der Ein¬

berufung und Leitung der Genoffenschaftsverfammlung
beauftragen.

IV. Zur Aufnahme von Anleihen, durch welche der

Schuldbestand dauernd vermehrt wird, bedarf die Ge¬

nossenschaft vorgängiger Genehmigung der Aufsichtsbe¬

hörde.

V. Gleicher Genehmigung unterliegen:

1.ein gemäß Z 9 zu erlassendes Katasterreglement,

2. das Reglement sür die Benutzung und Unterhaltung

der genossenschaftlichen Anlagen. Wird innerhalb 10

Jahren ein solches nicht erlassen, oder findet das von

der Genossenschastsversammlung beschlossene Reglement
nicht die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, so ist die

letztere nach Ablauf der 10 Jahre befugt, das Re¬

glement selbst zu erlassen. Dem Erlaß hat eine schrift¬
liche Aufforderung an den Vorstand voranzugehen,

über das Reglement binnen einer in der Aufforderung

auf mindestens 6 Monate zu bemessenden Frist Be¬

schluß zu fassen, widrigenfalls das Reglement durch

die Aufsichtsbehörde erlassen werden würde. Das von

der Aufsichtsbehörde erlassene Reglement bleibt nur

so lange in Kraft, bis ein von der Genossenschaftsver¬

sammlung beschlossenes die Genehmigung der Aussichts¬

behörde gefunden hat.

VI. Kommen gültige Wahlen der Mitglieder des Vor¬
standes und derBerufnngskommission, sowie deren Stellver¬

treter durch die Genoffenschaftsverfammlung nicht zu¬

stande, so erfolgt deren Ernennung durch die Aufsichts¬

behörde. Der Ernennung hat eine schriftliche Auffor¬

derung der Aufsichtsbehörde an den Vorstand voranzu¬

gehen, die Wahl binnen einer in der Aufforderung auf

mindestens 6 Monate zu bestimmenden Frist herbeizu¬

führen, widrigenfalls die Ernennung durch die Aufsichts¬

behörde erfolge. Diese Ernennung bleibt so lange in

Kraft, bis eine gültige Wahl zustande gekommen ist.
Vlt. Wenn die Genossenschaft es unterläßt oder ver¬

weigert, die ihr gesetz- oder statutengemäß obliegenden

Leistungen und Ausgaben in den Haushaltsplan aufzu¬

nehmen oder außerordentlich zu genehmigen, so kann

die Aufsichtsbehörde unter Aufführung der Gründe die

Aufnahme in den Haushaltsplan verfügen oder die außer¬

ordentliche Ausgabe feststellen. Gegen die Verfügung

oder Feststellung findet innerhalb vier Wochen nach der

Zustellung die Klage beim Oberverwaltungsgericht statt,
s 14.

Bekanntmachungen.

I. Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekannt¬

machungen sind unter ihrem Namen zu erlassen und von

den» Vorsitzenden zu unterzeichnen.

II. Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekannt-



machungen werden in dem Reichsanzeiger und in mehreren

Tagesblättern, welche von dem Genossenschaftsvorstande

zu bestimmen und bekannt zu geben sind, veröffentlicht.
Wird das Erscheinen eines der für öffentliche Bekannt¬

machungen bestimmten Blätter eingestellt, so hat der

Vorsitzende bis zur Beschlußfassung durch den Genossen¬

schaftsvorstand ein anderes Blatt zu bestimmen.
s 15.Statutänderungen.

I. Über Änderungen der Statuten beschließt die Ge-
uoffenschaftsversammlung.Abänderungen,welche den
Sitz und die äußere Vertretung der Genossenschaft be¬
treffen, unterliegen Königlicher Genehmigung.

II. Andere Abänderungen sind von der Zustimmung
des zuständigen Ministers abhängig.

III. Jede Abänderung ist nach erfolgter Genehmigung
nach Vorschrift und mit den Wirkungen des Gesetzes,
betreffend die Bekanntmachunglandesherrlicher Erlaffe
dnrch die Amtsblätter vom 10. April 1872 (G. S.
S. 357), zu verkünden.Eine Anzeige in der Gesetz-
Sammlungkann unterbleiben.

s 16.
Auflösung der Genossenschaft.

I. Die Genossenschaft kann die Auflösung beschließen.
II. Der Auflösungsbeschluß erfordert zu seiner Gültig¬

keit eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen und

Königliche Genehmigung.III. Die Auflösung tritt in Kraft, sobald die Genehmi¬
gungsurkunde dem Vorstande der Genossenschaft zuge¬
stellt ist.

IV. Im übrigen finden auf die Auflösung und Liqui¬
dation der Genossenschaft die für die öffentlichenGe¬
nossenschaftengegebenen Vorschriften des Wassergenossen¬
schaftsgesetzesvom 1. April 1879 (G. S. S. 297) ent¬
sprechende Anwendung.

s 1?.Übergangsbestimmungen.
I. Der ersten ordentlichen Veranlagung durch den vor¬

läufigen Genossenschaftsvorstand (Z 25 Abs. 2 und 3

des Emfchergenossenschaftsgesetzes) ist diejenige Ausgaben¬

summe zu Grunde zu legen, welche voraussichtlich nach

vollendetem Ausbau des Hauptvorfluters der Emscher

— von der Mündung bis zum früheren Hörder Mühlen¬

stau — für Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals,

sowie für Unterhaltnngs- und Verwaltungskosten aufzu¬
bringen ist.

II. Mit welchem Zeitpunkte die Kosten für die Re¬
gulierung von Nebenbächen und den Bau von Kläran¬

lagen aufzubringen sind, wird der Genossenschaftsvor¬

stand unter Berücksichtigung des Fortganges der Bau¬
arbeiten bestimmen.

III. Sämtliche, die Begründung der Genoffenschaft
betreffenden Verhandlungen und Geschäfte einschließlich
der von den Gerichten und anderen Behörden vorzu¬
nehmenden sind gebühren- und stempelfrei.

IV. Diejenigen Mittel, welche nachweislich zur Vor¬
bereitung des Projekts und seiner Ausführungbis zur
Bildung der Genossenschaft aufgewendet find, werden

als Genossenschaftslasten angesehen und sind den Be¬
treffenden aus der Genossenschaftskasse zu erstatten.
Streitigkeiten entscheidet unter Ausschluß des Rechts¬
weges die Aufsichtsbehörde.

Beglaubigt:
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

von Podbielski.

Inhalt des Reichs Gesetzblatts.
544. 585. Das zu Berlin am 30. April 1906 aus¬
gegebene 23. Stück des Reichsgesetzblalts enthält:

Nr. 3232. Bekanntmachung, betreffend den Gerichts¬

stand für Deutsche, die keinem Bundesstaat angehören.
Vom 21. April 1906.Nr. 3233. Bekanntmachung, betreffend den Gerichts¬
stand für die Reichsbehörden in Berlin und Charlotten»
bürg. Vom 21. April 1906,

Inhalt der Gesetzsammlung.
545. 613. Das zu Berlin am 3. Mai 1906 ausge¬

gebene 19. Stück der Gesetzsammlung enthält:Nr. 10708. Verordnung, betreffend die Wiederher¬
stellung eines abhanden gekommenen Grundbuchblattsdes
Amtsgerichts in Woldenberg.Vom 23. April 1906.
546. 614. Das zu Berlin am 7. Mai 1906 ausge¬

gebene 20. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:
Nr. 10709. Kreis- und Provinzial-Abgabengesetz.

Vom 23. April 1906.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Zentral-Behörden.

547. 598. Ziffer III der Anweisung, betreffend das

Verfahren bei der Ausstellung und dem Umtausche sowie

bei der Erneuerung (Ersetzung) und der Berichtigung

von Quittungskarten, vom 17. November 1899 (M.-Bl.
f. d. i. V. 1900, S. 16) erhält folgende Fassung:

„Neben den vorbezeichneten Behörden und Beamten

sind auch die Vorstände der Versicherungsanstalten und

ihre Kontrollbeamten befugt, die Ausstellung, den

Umtausch und die Erneuerung der Quittungskarten vor¬

zunehmen."Berlin W. 66, Leipzigerstraße 2, den 11. April 1906.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I. Nr. III 2672. I. V.: Dr. Richter.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Oberpräsidenten in Potsdam.
548. 586. Das Preußische Staatsschuldbuch ist auch

in dem abgelaufenen Geschäftsjahr in steigendem Umfange

in Anspruch genommen worden. Während Ende März
1905 die Summe der in das Staatsschuldbuch einge¬

tragenen Schuldverschreibungen der 3V, und 3^,'g igen

konsolidierten Anleihe sich auf 1781172750 M. bezifferte,

war dieselbe Ende März 1906 auf 1839932750 M.

gestiegen, welche sich auf 33977 Konten verteilten. Von

letzteren waren 12123, d. i. 35,7»/» mit einem Kapital¬

betrage bis zu 4000 M. gebucht; 7224, d. i. 21,» t>/g



mit einem solchen von 4090 bis 10000 M; 9671, d. i.
28,s o/v mit einem Kapitalbetragevon 10000 bis 50000
M., während der Rest mit 4959 oder 14,a <>/g
Kapitalforderungenvon über 50000 M. entfiel.

Für physischePersonen standen Ende März 1906:
20623 Konten über 825053250 M., für juristischePer¬
sonen 6053 Konten über 701635800 M. und für Ver-
mögensmassen ohne juristische Persönlichkeit 6491 Konten
über 202036500 M. offen. Der Rest verteilt sich auf
andere Vermögensmassen,Handelsfirmen, eingetragene
Genossenschaften und eingeschriebene Hilfskassen. Die
Zahl der Konten für Bevormundete oder in Pflegschaft
Stehende betrug 1674.

Von den Gläubigern der einzelnen Konten hatten
29205 ihr Domizil in Preußen, in anderen deutschen
Staaten 4385, in den übrigen Staaten Europas 294,
in Asien 21, Afrika 14, Amerika 55 und in Australien 3.

Das Staatsschuldbuch ist allen Besitzern von Schuld¬
verschreibungen der konsolidierten Anleihen zu empfehlen,
welche Kapital und Zinsen gegen den Schadenunbedingt
sichern wollen, der ihnen durch Diebstahl, Verbrennen
oder sonstiges Abhandenkommen der Haupturkunden,
Zinsscheine oder Erneuerungsscheine nicht selten ent¬
steht.

Die Eintragung der Staatsschuldverschreibungenin
das Schuldbuch geschieht gebührenfrei, auch werden
laufende Verwaltungskosten von den Konteninhabern
nicht erhoben. Wird die Forderung von den Gläubigern
zurückgezogen, so wird für ihre Löschung und für die
Ausfertigung neuer Schuldverschreibungeneine Gebühr
von 75 Pfg. für 1000 M> (mindestens 2 M.) erhoben.

Formulare zu Eintragungsanträgenwerden vomStaats-
fchuldbuchbureau in Berlin, Orauienstraße 92/94, sowie
von den Regierungs-Hauptkassen,Kreiskassen pp. und
Reichsbankanstaltenunentgeltlichverabfolgt.

Berlin, den 14. April 1906. I. 767.
Hauptverwaltung der Staatsschulden: v. Bitter.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

S4S. 607. Bekanntmachung
für d!ie Rheinschiffahrt.

Die Schiffahrttreibenden werden benachrichtigt, daß
von heute ab bis Ende August dieses Jahres täglich,
mit Ausnahme der Sonntage, vormittags zwischen 6 und
12 Uhr, nachmittags zwischen 3 und 7 Uhr an der
Insel Oberwerth bei Cvblenz, teilweise auch an dem
gegenüberliegendenUfer, Pontonier-Übuugendes Rhei¬
nischen Pionier-Bataillons Nr. 8 stattfindeil werden, bei
denen der Rhein in der Breite bis zu 80 Meter von
dem einen oder anderen Ufer aus in Anspruch ge¬
nommen werden wird. In der Zeit, während der die
Übungen stattfinden,sind die Übungsstellenin der ange¬
gebenen Ausdehnung für den Schiffsverkehrgesperrt.

Dampfer dürfen längs der genannten Stelle während
der Übungen nur mit halber Kraft fahren.

Der Floßverkehr wird nicht gehindert.
Coblenz, den 3. Mai 1906. Lt. v. li. 3347,

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz.
I. V.: Wallras.

5SY. 610. Polizeiverordnung
als Nachtrag zu den Polizeiverordnungen ».) für die
Kleinbahn von Wermelskirchen nach Burg a. d. Wupper
vom 17. Februar 1899, I. 1?. 1697, (Amtsblatt S.
68—70 und K) für die Kleinbahn von Talsperre nach
Remscheid vom 21. April 1901, I. X. 919, (Amtsblatt
S. 195.)

Auf Grund der HZ 6, 12 und 15 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und der
ZZ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird im Ein¬
vernehmenmit der Königlichen Eisenbahndirektion Elber-
seld und unter Zustimmungder I. Abteilung des Be-
zirks-Ausschusseszu Düsseldorf für den Umfang des
Landkreises Lennep und des Stadtkreises Remscheid
folgendePolizeiverordnung erlassen:

Nr. 1. Der Z 16 der Polizeiverordnung vom 17. Fe¬
bruar 1899 wird aufgehobenund erhält folgende neue
Fassung:

Z 16. Das Mitnehmen von Hunden, von geladenen
Gewehren sowie von Gepäckstücken, welche durch ihren
Umfang, üblen Geruch oder ihre Unreinlichkeit die Fahr-
gäste belästigen würden, ist in den für Personen be
stimmten Wagen oder Wagenabteilungen nicht gestattet.

Auf Antrag der Kleinbahnverwaltung können indes
für ihre sämtlichen oder einzelne Strecken unter den von
den Aussichtsbehörden festzustellendenBedingungen,Jagd¬
hunde in Begleitung von Jägern, die als solche kennt¬
lich sind, zur Beförderung zugelassen werden. Ausge
schlössen ist eine Beförderung von Jagdhunden im
Innern der Wagen.

Von dem Verbote der Mitnahme von Hunden sind
die nach Vorstehendem zugelassenen Jagdhunde ausge¬
nommen.

Niemals darf durch Gepäckstücke der bequeme Durch¬
gang im Wagen behindert werden.

Nr. 2. Ein Abdruck dieser Polizeiverordnung ist in
jedem Wagen der Bahnen von dem Schaffner mitzu¬
fühlen, sowie in den Warteräumen aufzuhängen.

Nr. 3. Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
der Veröffentlichung durch das Amtsblatt der Königlichen
Regierung zu Düsseldorfin Kraft.

Düsseldorf,den 8. Mai 1906 I. K. 1688.
Der Regierungs-Präsident, J,-V: Königs.

»S1. 579. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom
12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden
Antrage gemäß: dem Bergmann Karl Mociel zu Alten-
essen, geboren am 15. August 1872 zu Czerwonken,
seiner Ehefrau Christine Mociel geborenenLicht, geboren
am 20. Dezember 1875 zu Altenessen,und deren Kin¬
dern: ») Luise Dorothea Mociel, gebore« am 17. April
1900 zn Borbeck, d) Heinrich Karl Mociel, geboren am
23. Oktober 1901 zu Altenessen,o) Karl Otto Mociel,
geboren am 9. Oktober 1905 zu Altenessen, die Geneh-



migung erteilt, an Stelle des Familien- bezw. Vater¬
namens „Mociel" fortan den Namen „Motschnll" zu

führen,
Düsseldorf, den 29, April 1906. I. La. 16öS,

Der Regiernngs-Präsident.

»52, 581. Die Inhaber offener Verkaufsstellen für

Tapeten in Duisburg haben den Antrag gestellt, für

ihre Geschäfte den Achtuhr-Ladenschluß an den Wochen¬

tagen, mit Ausnahme der Sonnabende, einzuführen.

Zur Feststellung der nach Z 1395 G,-O. erforderlichen

Zahl von zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber

habe ich in Gemäßheit der Bekanntmachung vom 25. Ja¬
nuar 1902, betr. das Verfahren bei Anträgen auf Ver¬

längerung der Ladenschlußzeit (R.-G.-Bl. S. 3s), den

Herrn Oberbürgermeister zu Duisburg zum Kommissar
bestellt.

Düsseldorf, den 30. April 1906. I. k?. 2362.

Der Regierungs-Präsident,

55Z. 582. Ladeninhaber der Buchhandlungen, Papier-,

Schreib- und Zeichenwarenhandlungen zu Mülheim a,

d, Ruhr haben den Antrag gestellt, den Achtuhr-Laden¬
schluß einzusühren.

Zur Feststellung der nach Z 139 k der G.-O. erforder¬

lichen Zahl von zwei Dritteln der beteiligten Geschäfts¬

inhaber habe ich in Gemäßheit des Z 1 der Bekannt¬

machung vom 25, Januar 1902, betr. das Verfahren

bei Anträgen auf Verlängerung der Ladenschlußzeit (R.-

G.-Bl. S. 38), den Herrn Oberbürgermeister zu Mül¬
heim a. d, Ruhr zum Kommissar bestellt,

Düsseldorf, den 30, April 1906. I. ?. 2262.

Der Regierungs-Präsident.

554. 589. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310), wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: dem Postschaffner Karl Wilhelm Christi¬

an Fuckner zu Mülheim a./Ruhr-Styrum, geboren am

26. Januar 1870 zu Alstaden, seiner Ehefrau Mathilde

Karoline Fuckner geborenen Schauenburg, geboren am
16. Mai 1874 zu Mülheim a./Ruhr, und deren Kinde

Karl Friedrich Ferdinand Fuckner, geboren am 2. Ja¬

nuar 1903 zu Alstaden, die Genehmigung erteilt, an

Stelle des Familien- bezw. Vaternamens „Fuckner"

fortan den Namen „Fockner" zu führen.
Düsseldorf, den 29. April 1906. I. La. 1714.

Der Regierungs-Präsident.

555 596. Der Auswanderungsagent Jakob Wolf,

dem am 30. April 1898 gemäß Z 11 des Gesetzes vom

9. Juni 1897 (R.-G.-Bl. 465) die Erlaubnis zum Ge¬
schäftsbetrieb eines Auswanderungsagenten seiner Voll¬

machtgeberin, des Norddeutschen Lloyd zu Bremen, für

den Regierungsbezirk Düsseldorf erteilt worden war, hat

diese Vertretung unter Rückgabe der ihn, erteilten Er¬

laubnisurkunde aufgegeben und ist von Düsseldorf ver¬
zogen.

Ich bringe dies mit dem Bemerken zur öffentlichen

Kenntnis, daß gemäß Z 31 der Bekanntmachung des

Herrn Reichskanzlers, betreffend die Bestimmungen über

den Geschäftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer und

Agenten vom 14. März t898 (R,-G,-Bl. S. 39 ff.) die

Rückgabe der von der Vollmachtgeberin für Wolf be¬

stellten Sicherheit von 1500 M. „Eintausend fünfhundert
Mark" erfolgen wird, weun nicht innerhalb einer Frist

von einem Jahre Ansprüche an dieselbe bei mir ange¬
meldet werden.

Düsseldorf, den 5. Mai 1906. I. ?. 2470.

Der Regierungs-Präsident.

55S 593, In der Zeit vom 15. Juni bis einschließlich

12. Juli d. I. wird Hierselbst ein Unterkursus zur Aus¬

bildung von Lehrern und Lehrerinnen an kaufmännischen
Uuterrichtsaustalten abgehalten werden. Zur Teilnahme

an diesem Kursus können nur solche Lehrer oder Lehre¬

rinnen zugelassen werden, die bereits an einer kauf¬
männischen Fordbildungsschule oder Handelsschule unter¬

richten oder dazu für die nächste Zeit in Aussicht ge¬
nommen sind.

Meldungen zur Teilnahme sind mir bis zum 20. Mai

d. I. durch die zuständigen Gemeindebehörden einzureichen.

Düsseldorf, den 3. Mai 1906. I. 3007.
Der Regierungs-Präsident.

557. 597. Zur Ermittelung, ob die Mehrheit der be¬

teiligten Gewerbetreibenden dem Antrage ans Errichtung
einer Zwangsinnung für das Bäcker- und Konditorhand¬

werk im Bezirk der Bürgermeisterei Sterkrade mit dem

Sitze in Sterkrade zustimmt, habe ich den Herrn Landrat

zu Ruhrort zum Kommissar bestellt.
Düsseldorf, den 4. Mai 1906. I. ?. 2365.

Der Regierungs-Präsident.

558, 599. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310), wird dem vorliegenden

Antrage gemäß dem Betriebsingenieur Emil Friedrich

August Plauk in Düsseldorf, gebore« am 19. August
1880 in Potsdam die Genehmigung erteilt, au Stelle
der Vornamen „Emil Friedrich August", fortan die Vor»

nameu „Emil Friedrich Ernst" zu führen.

Düsseldorf, den 3. Mai 1906. I. 1874.
Der Regierungs-Präsideut.

55S. 611, Der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz

hat durch Erlaß vom 24. März 1906 Nr, 7107 dem
Kirchenverstand der katholischen Psarrgemeinde Sohren

im Kreise Zell die Erlaubnis erteilt, behufs Aufbringung

der Mittel zum Bau einer katholischen Kirche eine

Hauskollekte abzuhalten.
Mit der Abhaltung der Kollekte im Regierungsbezirk

Düsseldorf sind folgende Personen betraut:

1. Pfarrer Benz, 2. Wilhelm Kunz, 3. Peter Dill¬

mann, 4. Joh. Dillenburg, 5. Jak, Dillenburg, sämtlich

aus Sohren, 6. Peter Meinhardt, 7. Nik. Brittinger, beide

aus Bärenbach, 8. Matth. Müller aus Mülheim a./Ruhr,

9. Pet, Weiß aus Mecheruich, 10. Jos. Türten aus Hilde»,

11. Jak. Groß aus Bettrath. 12. Jos, Drenk aus Kirch-

dann, 13. Wilhelm Blissenbach aus Cöln, 14, Kaspar

Dederichs aus Stieldorf, 15. Fr. Wilh. Hölzer aus

Bechen, 16. Jos. Girkes aus Born, 17, Ant. Schmitz

aus Enzen, 18. Heinrich Schmitz aus Mühlrath, 19.

Wilh. König aus Birgel, 20. Jos. Schumacher aus
Sintheru, 21. Peter Winhuysen aus Cleve, 22. Jak.

Crcmer aus Enskirchen, 23. Wilh. Nagel aus Gerres-



heim, 24. Martin Boden aus Flammersheim, 25. Joh.

Wennekers aus Weeze.
Düsseldorf, den 8. Mai 1906. II. v. 2028.

Der Regierungs-Präfident,

SSV. 594. Der 46. Rheinische Provinziallandtag hat

in seiner Plenarsitzung vom 16. Februar 1906 beschlossen,
den Z 2 des Reglements über die dienstlichen Verhält¬

nisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz wie folgt

abzuändern (die Änderungen sind gesperrt gedruckt).
Einteilung der Beamten,

s 2.
Die Provinzialbeamten werden in sechs Dienstklassen

eingeteilt und zwar gehören:

Zu Klasse I:

Der Landeshauptmann, der erste Provinzialbeamte

und Dienstvorgesetzte aller übrigen Provinzialbeamten
(Provinzialordnung Z 90).

Zu Klasse II:

1. Die in Gemäßheit des Z 41 der Provinzialord-

nung von dem Provinziallandtage zu wählenden oberen
Provinzialbeamten (Landesräte und Landesbauräte, Di¬

rektor der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt und der
Landesbank).

2. Die Direktoren der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalten, der Provinzial-Hebammenlehranstalten und der

Provinzialmuseen, die Landesversicherungsräte, die Lan-
desbankräte (Kassendirektor der Landesbank), ärzt¬
liche Berater der L a n d e s - V e r s i ch e -

rungSanstalt und der landwirtschaft¬

lichen Bcrnfsgenossenschaft, sowie die
Landes-Ober-Bauinspektoren.

Zu Klasse III:

1. Die Laudes-Bauinspektoren, der Direktor des Denk¬
mälerarchivs.

2. Der Direktor der Provinzial-Arbeitsanstalt zu

Brauweiler, der Direktor der Provinzial-
Fürsorgeerziehungsanstalt, die Ober¬

ärzte, Ärzte und Geistlichen der Provinzialanstalten, die
Landesassessoren und die sonstigen bei der Provinzial-
verwaltung beschäftigten Assessoren, die Landesbaumeister

und Regierungsbaumeister, die Direktoren der Provinzial-
Blindenanstalten und Taubstummenanstalten, die Direk¬

toren der Provinzial-Wein- und Obstbauschulen, der
Maschineningenieur der Zentralstelle, die Oberinspektoren

der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt, der Vorsteher
des Landarmenhauses zu Trier.

Zu Klasse IV:

1. Der Bureaudirektor der Zentralverwal¬

tung, der Fürsorgeerziehuugs-Jnspek-

tor, der Rechnuugsrevisor, der Provinziallandmesser,
der Bureauvorsteher der Landes-Ver-

sicherungsanstalt und der Vorsteher
derKartenregistraturderLande s-V er¬
sicher u n g s a n st a l t, die Rendauten der Landes¬

bank, die Vor st eher des General- und Hypo¬
theken b n r e a n s der Laudesbank, die (Ver-
waltnngs- und technischen) Landessekretäre, die Ober¬

sekretäre, die Oberbuchhalter, die Kassierer der Landes-
bnnk und Kassenkontrolleure der LandeSbank und der

Provinzial-Feuerversicherungsanstalt, dieRendanteu
der Landes-Versicheruugsaustalt und

der Provinzial-Feuerversicheruugsaustalt, der Borsteher

des Rechnungskontroll-Bureaus und der Effektenverwal¬
ter der Landesbank, der Landmesser bei der

Zentralstelle, die Inspektoren für das Jmmobi-

lar- und Mobilar-Feuerversicherungswesen, der Feuer¬
löschinspektor, der Ober-Inspektor und der Ar¬

beitsinspektor der Prsvinzial-Arbeitsanstalt, die Apothe¬
ker an den Provinzial-Heil- und Pstegeanstalten.

2.DieVerwaltnngs- und technischen Sekretäre, die Kanz¬
leivorsteher, dieBnchhalter, dieTechnikerohnehöhereQuali-
fikation, die technischen Landesbauamtssekretäre, die Ver¬

walter und Rendauten bei den Provinzialanstalten und An¬

staltskassen, die geprüften Taubstummen- und Blinden¬

lehrer, die wissenschaftlichen und technischen Lehrer an

den Provinzial-Wein- und Obstbauschulen, die Lehrer

an der Anstalt für Epileptische Johan-

nisthal, die Assistenten an den Provinzialmuseen,
der Materialienverwalter, der erste Sekretär bei der

Arbeitsanstalt in Brauweiler und die LandeS-Bauamts-

sekretäre.
Zu Klasse V:

1. Die Lehrer und Lehrerinnen an den Provinzial¬

anstalten, der zweite Sekretär und die Assistenten im

Arbeitsbetriebe und der Kassenassistent der Provinzial-

Arbeitsanstalt in Brauweiler, die Bureau- und Kaffe»-

assistenten, die Hilfstechniker, die Bnreaudiätare, die

Kanzleisekretäre bezw. Kanzlisten, die Bureaugehilfen und
der Botenmeister (Hausmeister) im Ständehause.

2. Die Straßenmeister, die Oberpfleger und Oberin¬

nen, die Oberausseher und Oberaufseherinnen, die Ma¬

schinenmeister, die Gärtner an den Provinzialanstalten,

die Oberhebammen und die Wirtschafterinnen an den

Provinzial-Hebammenlehranstalten, der Hausvater der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
Zu Klasse VI:

1. Die Provinzial-Straßenauffeher, die Hilfsschreiber,

die Stationspfleger und Stationspflegerinnen, die Werk¬

führerinnen, die Oberköchinnen, die Oberwäscherinnen,
die II. Köchinnen, die Wirtschafterin in der

Provinzial-Wein- und Obstbauschule,

die Aufseher und Aufseherinnen und die Werkmeister in

den Anstalten, die II. Hebammen in den Provinzial-

Hebammenlehranstalten.
2. Die für wesentlich mechanische Dienstleistungen an¬

gestellten Beamten (Boten, Pförtner).
Welcher der vorstehenden Kategorien ein Beamter

angehört, bestimmt im Zweifelsfalle der ProvinzialauS-
schuß, welcher auch neu geschaffene Beamtenstellen in die

aufgeführten Klassen einzureihen hat.

Diese Reglementsänderungen sind von dem Herrn
Minister des Innern auf Grund des Z 120 der Pro-

vinzialordnuug für die Rheinprovinz vom 1. Juni 188?

durch Erlaß vom 17. April 1906 genehmigt.

Düsseldorf, den 4. Mai 1906. I. J.-Nr. 7366III.
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz:

vr. von Renvers, Königl. Regierungs-Präsident a.D.
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SSI, K0S. Mit Bezug auf die Bestimmungim ß 35, 36
deS Allgemeinen Berggesetzes vom 24, Juni 1865/189S
wird nachstehende Verleihungs-Urkunde:

Im Namen des Königs!

Auf die Mutung vom 5. April 1905 wird der Aktien¬

gesellschaft „Rheinische Anthracit-Kohlenwerke" zu Kupfer¬
dreh das Eigentum des Bergwerks „Friedrich Wilhelm

Fortsetzung" in der Gemeinde Heisingen, im Kreise
Essen (Land), Regierungsbezirke Düsseldorf, Oberberg-

amtSbezirke Dortmund, mit dem Felde von dreihuudertfünf-
undsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig, (365171) Qua¬

dratmetern, dessen Begrenzung auf dem zu dieser Ur¬

kunde gehörigen, am heutigen Tage beglaubigten Situa¬
tionsrisse mit den Buchstaben a, d, o, Z, s, k, Z, K, i,

k, I, w, o, g, bezeichnet ist, zur Gewinnung der in diesem
Felde vorkommenden Steinkohle nach Vorschrift des All¬

gemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 hierdurch ver¬
liehen.

Dortmund, den 2. Mai 1906. I. 5067.

(I. 8.)
Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Dortmund, den 2. Mai 1906.

Königliches Oberbergamt.

SSL. 588. Unter Verweisung auf die ZZ 35 und 36

des Berggesetzes vom 24. Juni 1865 bringen wir hier¬

durch die BerleihungSurkunde für das Bergwerk Glücks¬

fall bei Brüggen mit dem Bemerken zur öffentlichen

Kenntnis, daß der Situationsriß gemäß Z 37 jenes Ge¬
setzes bei dem Königlichen Bergrevierbeamten des Re¬

viers Düren zu Aachen zur Einsicht offen liegt.

Bonn, den 30. April 1906. Nr. 2794, 11/108/39.

Königliches Oberbergamt.

Im Namen des Königs!
Auf Grund der Mutung vom 26. November 1904 wird

der Internationalen Bohrgesellschaft, Aktiengesellschaft in
Erkelenz, unter dem Namen Glücksfall das Bergwerks¬

eigentum in dem in den Gemeinden Born und Brüggen
im Kreise Kempen, Regierungsbezirk Düsseldorf und
Oberbergamtsbezirk Bonn belegenen Felde, das einen

Flächeninhalt von 2 188 993 Quadratmeter hat und

dessen Grenzen auf dem am heutigen Tage beglau¬
bigten Situationsrisse mit den Buchstaben a, d, o, ä, s

bezeichnet sind, zur Gewinnung der im Felde vorkom¬

menden Braunkohlen nach dem Berggesetze vom 24. Juni
1865 hierdurch verliehen.

Urkundlich ausgefertigt.
Bonn, den 30. April 1906. Nr. 2794.(^. s.)

Königliches Oberbergamt.

Verordnungen und Bekanntmachungen anderer Behörden.
SSZ. 603. Auf Antrag der Gemeinde Rotthausen hat der Königliche Regierungs - Präsident die Einleitung

des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Ausbau der Schillerstraße innerhalb

der Gemeinde Rotthausen belegene Grundfläche angeordnet.

Lfd.
Nr.

Größe der zu

enteignenden

Grundfläche
Ar ! lUMtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur > Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung des Eigentümers. Wohnort.

11 — ! 62 j L j aus 1582/197 I Acker ! Behmer, Wilhelm, Gutsbesitzer Gelsenkirchen

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Mittwoch den 16. Mai 1SV6, nachmittags 5 Uhr, an Ort und Stelle (Schillerstraße).

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte

im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Entschädigung

festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzeren verfügt werden wird.
Düsseldorf, den 9. Mai 1906. Nr. 158.

Der Abschätzungskommissar, vr. v. Dultzig, Regieruugs-Afsessor.

SS4. 612. Auf Antrag der Stadtgemeinde Moers hat der Königliche Regierungs-Präsident die Einleitung des

Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung sür nachstehende, zur Freilegung der Augustastraße in Moers er¬

forderliche und innerhalb der Gemeinde Moers belegene Grundfläche angeordnet.

Lfd.
Nr.

Größe der zu

enteignenden
Grundfläche
Ar ! UMtr.

Katc

Flur

lster-Parzelle

Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung des Eigentümers Wohnort

1
3 I 41

3 3012/218 :c. Hofraum

Gemarkung Moers.

Schneidermeister Johann Fehmers Moers

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Mittwoch den 2Z Mai 1S06, vormittags 9^/z Uhr, im Rathause zu Moers.
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Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termine wahrzunehmen,unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf,den 10. Mai 1906. H.. Nr. 163.
Der Abschätzungs-Kommissar:Dr. v. Dultzig, Regierungs-Assessor.

56k. 604. Auf Antrag der Königlichen Eisenbahndirektionzu Essen hat der Königliche Regierungs-Präsident
Hierselbstdie Einleitung des Verfahrens zur Festelluug der Entschädigungfür folgende, durch die Beschlüsse des
Bezirks-Ausschusses, II. Abt. Hierselbst vom 21. November 1905 und 13. März 1906 als zur Anlage von Seiten¬
wegen bei Km 7,, und 10,, in der GemeindeHiesseld und bei Kiu 22,7 in der Gemeinde Spellen erforderlicher¬
klärte Grundflächen angeordnet.

Lfd.
Nr.

Größe der zu
enteignenden
Grundflächen
Ar l UZMtr.

80

80
30
IS
85

Aus der
Kataster-Parzelle

Flur ! Nr.

18

1 I 95 >

964/205
754/205

422/205.230
442/46
1148/36
908/36

452/99

Bezeichnung der Eigentümer

emeinde Hiesfeld.
Fabrikarbeiter Diedrich Olland

Tagelöhner Johann Bovenkerk

Eheleute Ackerer Wilhelm Beecker
emeinde Spellen.

Ackerer Herm. Schlagheck

Wohnort

Hiesfeld

l Oberemmelsum
Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des im Eingange bezeichneten

Verfahrens ernannt hat, habe ich Terniin zur Verhandlung mit den Beteiligten unter Vorlegung des definitiv
festgestellten Planes sowie evtl. zur Abschätzunganberaumt: auf Dienstag den 29. Mai I9VV, vormittags 8
Uhr, 37 Min. im Warteraum der HaltestelleHolten bezüglich der Grundflächen in der Gemeinde Hiesfeld und
nachinittags 2 Uhr 50 Min. im Warteraum der HaltestelleFriedrichsfeld bezüglich der Grundfläche in
der GemeindeSpellen.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf, den 8. Mai 1906. Nr. 64.
Der Abschätzungs-Kommissar: Wrede, Regieruugs-Rat.

SKV. 583. Ans Antrag der Stadtgemeinde Düsseldorfhat der Königliche Regierungs-Präsidentdie Einleitung des
Verfahrens zur Feststellung der Entschädigungfür nachstehende, zur Freilegung der Lindenstraße erforderlichenund
innerhalb der GemeindeDüsseldorf belegenenGrundflächenangeordnet.

Lfde.
Nr.

Größe der zu
enteignenden
Grundflächen
Ar! cUMtr.

Kataster-Parzelle

Flur ! Nr.

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

84

20

08

4592/105

5787/45 ze.

5792/6

emarkung Flingern.
Hofraum

Acker

Ehefrau Winand Kropp, Gertrud
geb. Doernemann

Eheleute Jakob Hubert Meurers
und Katharina geb. Heidkamp

Braselmann'scher Grundbesitz in
Düsseldorf,Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung und

Ehefrau BuchdruckereibesitzerKarl
Niggemaun,Emma geb. Beutel

Düsseldorf

Schweln?

Barmen

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsidentmich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichnetenVerfahrens
ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf
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Sonnabend den IS. Mai 1906, nachmittags 4V- Uhr, im Restaurant Jägerhaus, Ludenbergerstraße1,
Hierselbst.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre
Rechte im Termine warzunehmen, unter der Verwarnnng^aßbei ihrem Ausbleibenohne ihr Zutun die Entschädigung
festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsfeldorf,den 3. Mai 1906. ' Nr. 156.
Der Abschätzuugs-Kommissar: Steffaui, Gerichtsassessor.

S07. 592. Der MarkscheiderFr. Thalacker ist von
Nordhausen nach Buer (Hugo) verzogen.

Dortmund, den 3. Mai 1906. I. 59L9.
Königliches Oberbergamt.

Personal-Nachrichten.
S68. 590. Seine Majestät der Kaiser und König haben
Allergnädigst geruht, dem Oberbürgermeister Wipper¬
mann und dem Pfarrer Peter Hermann Ufer in Ober¬
hausen den Roten Adler-Orden vierter Klasse, dem ersten
Kirchmeister Rentner Karl Sproedt daselbst den König¬
lichen Kronenorden vierter Klasse zu verleihen und dem
Regieruugs-AssessorFreiherrn von Zedlitz-Leipe zum
Regierungsrat zu ernennen.
SS9 609. Der Kreisarzt Dr. Berger, bisher in
Hannover, ist in den Stadtkreis Remscheid versetzt worden
und hat am 1. d. Mts. die Dienstgeschäfte übernommen.
570 578. Der Herr Minister der geistlichen,Unter¬
richts- und Medizinal-Angelegeuheitenhat den bisherigen
Oberlehrer Alert zu Neutz zum Kreisschulinspektorer¬
nannt und ihm vom 1. Mai d. Js. ab die fernere Ver¬
waltung des Kreisfchulaufsichtsbezirks Nenß und Creseld-
Land übertragen.
571 584. Mit Genehmigung des Herrn Ober-Präsi¬
denten sind seitens des Bürgermeisters in Sterkrade die
Geschäfte des Stellvertreters des Standesbeamtenfür
den Standesamtsbezirk der Landgemeinde Sterkrade dem
Verwaltungssekretär Paul Frinkeu widerruflich übertragen
worden.
572. 580. Dem Apotheker Karl Lindemann aus Höxter
ist die Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer
neuen Apotheke in Bruckhauseu, Kreis Ruhrort und dem
ApothekerFerdinand Riffart aus Marxloh ist die Konzession
zur Neueinrichtung und zum Betrieb einer Apotheke in
Dümpten, Landkreis Mülheim/Ruhr, erteilt worden.

S7Z 591. Dem Herrn Ernst Potthoff zu Elberfeld ist
die Erlaubnis zum Betriebe eines Konservatoriumsfür
Musik in Elberfeld erteilt worden.
S74. 587. KöniglicheGeneralkommission zn Münster.

Der Regierungsassessor Mitsdörfferist von Lippstadt
nach Oeynhauseu(Bad) versetzt und mit der einstweiligen
Verwaltung der dortigen Königlichen Spezialkommission
beauftragt.

Der Gerichtsassessor Dr, Schultz und der Ökouomie-
kommissions-Anwärter O>-. Rauls werden im Kollegium
der Königlichen Generalkommissson beschäftigt,

Dem Generalkommissions-Sekretär Kahrstedt in Münster
ist der Titel als Rechnungsrat verliehen.

Etatsmäßig angestellt sind: die Landmesser Rathke und
Leipold in Wesel.
57S 606. Ernannt sind: zu Notaren die Rechtsan-
wälte Steinsorth in Essen, Dr. Niehns in Essen und
vr. Ebert in Hörde; zu Referendaren die Rechtskandi
daten Graf v Plettenberg-Lenhansen,Kugel, Bergmann,
Bertermann, Klüsener, Bufchmauu, Woeste, Pfauuen-
fchmidt, Heying und Reining; zum Kanzlisten der Ge¬
richtsdienerWerner in Schwell» bei dem Amtsgerichte
in Gelsenkirchen.

Versetzt sind: die Sekretäre Borner in Förde an das
Amtsgerichtin Bochum, Ergeuzinger in Medebach nach
Wattenscheid,Peus iu Watteuscheid nach Medebach und
Ostermann in Duisburg-Ruhrort nach Warendorf.

Der Referendar Grund ist aus dem Vorbereituugs-
dieuste ausgeschieden.

Den Referendaren Kurt von Seydlitz und Ludwigs¬
dorf, Richter und Wilms ist die nachgesuchte Entlassung
aus dem Justizdiensteerteilt worden.

Der LandgerichtssekretärKanzleirat Pings in Essen
ist gestorben.

Hierzu die Öffentlichen Anzeiger Nr. 106, 107, 108, 109, 110 und 111

Redigiert im Bureau her Königlichen Regierung. — Druck von L. Voß K Cie. Königliche Hofbuchdtuckerei in Düsseldorf.
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